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1.0 Anlass  

Die als Hafenquerspange (HQS) bezeichnete A 252 dient dem Netzlückenschluss zwi-
schen den Bundesfernstraßen A 7 / A 26 im Westen und der A 1 im Osten. Die neue 
Autobahn soll als leistungsfähige Ost-West-Fernstraßenverbindung hergestellt werden. 
Neben dieser überregionalen Funktion im Autobahnnetz soll die A 252 zudem die Ver-
kehrsinfrastruktur im Hamburger Hafen verbessern und insbesondere zu einer verbes-
serten Anbindung der überwiegend im westlichen Teil des Hamburger Hafens gelege-
nen Umschlaganlagen beitragen.  
 
Auf Basis umfänglicher Vorplanungen und Verkehrserhebungen/-prognosen wurde das 
förmliche Linienbestimmungsverfahren zur A 252 im Jahr 2005 abgeschlossen und auf 
der Grundlage der damaligen Rechtslage und planerischen Randbedingungen die so-
genannte Nordtrasse durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) als die am besten geeignete Trasse bestimmt. 
 
Wegen der unbestrittenen Dringlichkeit des Projektes sollte gemäß Beschluss der 
Hamburgischen Bürgerschaft aus Februar 2006 mit der Planung und Vorbereitung des 
Antrags auf Planfeststellung umgehend begonnen werden. Die Freie und Hansestadt 
Hamburg hat über die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) die ReGe 
Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mit der Vorbereitung der Unterlagen zur 
Planfeststellung beauftragt. Aufgrund der außerordentlich hohen Anforderungen - ins-
besondere aus technischer Sicht - bei der Trassierung einer Autobahn im Hafengebiet, 
wurden im Zuge einer umfangreichen Vorplanung im Nordkorridor verschiedenste Al-
ternativen und Trassierungsmöglichkeiten geprüft. Diese Vorplanungen der ReGe 
Hamburg wurden Anfang 2008 abgeschlossen mit dem Ergebnis, dass aufgrund der zu 
beachtenden planerischen Randbestimmungen eine Trassierung im Nordkorridor er-
heblich teurer würde als noch bei der Linienbestimmung angenommen. 
 
Aufgrund der deutlich höheren Kosten war die Finanzierbarkeit und Realisierbarkeit der 
Hafenquerspange erneut zu prüfen. Ergänzend zu den bereits vorliegenden Planungen 
und Untersuchungen erhielt die DEGES von Hamburgs Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU) den Auftrag, unter der Berücksichtigung neuester planerischer Randbedin-
gungen ergänzend zu einer Trassenführung im Nordkorridor auch mögliche Trassenfüh-
rungen im Süden des Hamburger Hafens noch einmal detaillierter zu prüfen. Dies ge-
schah in einer Projektstudie, die mit der Empfehlung schließt, eine Hafenquerspange in 
südlicher Lage weiter zu verfolgen. Damit würde ein förmliches Verfahren zur Änderung 
der Linienbestimmung von 2005 erforderlich. 

Im Rahmen der Linienbestimmung ist bei einem solchen Vorhaben gemäß § 16 Bun-
desfernstraßengesetz (FStrG) in Verbindung mit dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Der 
Träger des Vorhabens hat dazu gemäß § 6 UVPG entscheidungserhebliche Unterla-
gen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens zu erstellen. Zu diesem Zweck wur-
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de das Büro Kortemeier & Brokmann von der DEGES mit der Erarbeitung einer Um-
weltverträglichkeitsstudie (UVS) beauftragt. Die artenschutzrechtliche Bewertung und 
die Bewertung der FFH-Verträglichkeit werden durch das Kieler Institut für Landschafts-
ökologie (KIfL) und die Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH 
(GFN) in Form separater Fachbeiträge berücksichtigt. 
Die vorliegende Unterlage dient der Abstimmung des Untersuchungsrahmens der  
UVS. In der anstehenden Arbeitskreissitzung sollen Gegenstand, Umfang und Metho-
den der Umweltverträglichkeitsprüfung sowie sonstige für die Durchführung der Um-
weltverträglichkeitsprüfung erhebliche Fragestellungen erörtert werden.  
 

2.0 Planerische Randbedingungen / Planungsvorgaben 

Im Rahmen der Vorplanung zur Linienbestimmung wurden seinerzeit verschiedene Tras-
sierungen einer Hafenquerspange einschließlich verschiedener Untervarianten unter-
sucht. Die Abb. 1 zeigt die alternativen Haupttrassen, die im Antrag auf Linienbestimmung 
Gegenstand der Prüfung waren. Im Ergebnis ist die sogenannte Nordtrasse als die 
bestgeeignete Trasse bestimmt worden. 
 

Abb. 1 Alternative Haupttrassen der Linienbestimmun g (Stand 2005, Quelle: ReGe Hamburg) 



A 252 – Hafenquerspange Hamburg 

Tischvorlage zum Scoping-Termin 3 

 

 

Die in der Abbildung dargestellte Diagonaltrasse Ost wurde aufgrund der erwarteten 
erheblichen Lärmbelastungen für Wilhelmsburg bereits frühzeitig ausgeschieden. Auf 
eine weitergehende Untersuchung der Diagonaltrasse Ost im Rahmen der UVS II und 
im städtebaulichen Fachbeitrag wurde deshalb verzichtet. In der UVS II wurden zur 
Linienbestimmung die Nordtrasse, die Südtrasse und die Diagonaltrasse West unter-
sucht. In der Gesamtbetrachtung aller Schutzgüter zeigten sich Nachteile für die Süd-
trasse aufgrund der Betroffenheit von Konfliktschwerpunkten in Moorburg und im Be-
reich Kornweide / Wilhelmsburger Südosten. Konkret ergaben sich die Nachteile be-
züglich der Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden und Landschaft. Die 
Gutachter der UVS II haben daher empfohlen, die Südtrasse nicht weiter zu verfolgen. 
Der Unterschied zwischen der Nordvariante und der Diagonaltrasse West erscheint in 
der Gesamtreihung zunächst weniger deutlich. Betrachtet man jedoch die Konflikt-
schwerpunkte, so kommt bei der Diagonaltrasse West neben den Konflikten im Bereich 
Wilhelmsburg Nord noch der Konfliktschwerpunkt Moorburg hinzu. Die Nordtrasse 
wurde in der UVS II daher insgesamt als die günstigste Linienführung eingestuft. 
 
Da sich die der Linienbestimmung zugrunde liegenden rechtlichen Vorgaben und planeri-
schen Randbedingungen aufgrund fortschreitender städtebaulicher Entwicklungen und 
neuer Gesetze und Rechtsprechungen teilweise erheblich verändert haben, sind die Er-
gebnisse der UVS zur alten Linienbestimmung nur noch bedingt belastbar.  
 
Aktualisierungsbedarf besteht insbesondere bei der Berücksichtigung neuer, sehr be-
deutender planerischer Randbedingungen. Die wesentlichsten neuen planerischen 
Randbedingungen sind: 

·  die Planungen neuer Containerterminals im mittleren Freihafen,  
·  neue Anforderungen an die Durchfahrtshöhe einer Köhlbrandquerung,  
·  Hafenerweiterungsplanungen und das Kraftwerk in Moorburg,  
·  verfestigte Planungen der A 26 von Stade kommend, 
·  die Verlegung der B 4/75 (Wilhelmsburger Reichsstraße) und  
·  das Stadtplanungskonzept „Sprung über die Elbe“  

 
Neu zu berücksichtigen sind auch die Schutzanforderungen für das europäische 
Schutzgebietsnetz Natura 2000 (Prüfung der FFH-Verträglichkeit) und die Vereinbar-
keit mit den artenschutzrechtlichen Anforderungen der EU und des Bundes. Die ge-
nannten europarechtlichen Anforderungen sind erst nach Fertigstellung der UVS I und 
II zur Linienbestimmung in die Gesetzgebung des Bundes eingeflossen. FFH-
Verträglichkeit und artenschutzrechtliche Anforderungen entziehen sich jedoch der 
allgemeinen planerischen Abwägung und entfalten neben der UVS eine eigenständige 
Rechtsfolgewirkung.  
 
Zudem muss aufgrund verschiedener Nutzungsänderungen und neuen Erkenntnissen 
zum Vorkommen geschützter Biotope und geschützter Arten die umweltfachliche 
Raumanalyse aktualisiert werden. Dies gilt z.B. für den Spreehafen mit den vorhande-
nen Wattflächen und einer Brandganspopulation. 
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Damit wird eine grundlegende Überprüfung der gesamten Ergebnisse der Linienbestim-
mung erforderlich. 
 

3.0 Geplanter Untersuchungsrahmen 

Der nachfolgend vorgeschlagene Untersuchungsrahmen ergibt sich aus den Erfahrun-
gen bei vergleichbaren Projekten sowie den vorhandenen Raumanalysen aus der Vor-
planung zur HQS der ReGe Hamburg, der Projektstudie der DEGES zur A 252 Hafen-
querspange sowie Raumanalysen aus anderen Projekten im Raum, z.B. der A 26, der 
Generalplanung Süderelbe der HPA und der Verlegung der Wilhelmsburger Reichs-
straße. 
 

•••      3.1 Methodik  

Gemäß § 2 UVPG werden in der UVS die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter: 

·  Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit 
·  Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  
·  Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft  
·  Kultur- und sonstige Sachgüter sowie  
·  die Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern  

ermittelt, beschrieben und bewertet. Dabei beinhaltet die Erstellung der Umweltverträg-
lichkeitsstudie folgende Arbeitsschritte: 

Raumanalyse 
·  Ermitteln und Beschreiben der Werte und Funktionen des Raumes und seiner 

Bestandteile (Sachebene), 

·  Bewertung der Schutzgüter und Schutzgutfunktionen im Hinblick auf ihre Be-
deutung für den Naturhaushalt und ihre Empfindlichkeit gegenüber den erwarte-
ten Wirkfaktoren (Wertebene), 

·  Schutzgutübergreifende Aggregation der Einzelbewertungen (Raumwider-
standskarte), Aufzeigen von Konfliktschwerpunkten 

Auswirkungsprognose und Variantenvergleich 
·  Ermitteln und Beschreiben der Wirkfaktoren und Wirkungen der zu betrachten-

den Varianten, 

·  Darstellung von Möglichkeiten zur Vermeidung und Minimierung von Umwelt-
wirkungen, 

·  Ermitteln der verbleibenden erheblichen Umweltauswirkungen der einzelnen 
Varianten (Konfliktanalyse), und Ableitung möglicher Maßnahmen zum Aus-
gleich bzw. Ersatz erheblicher Beeinträchtigungen der Umwelt, 

·  Ermittlung einer umweltfachlichen Vorzugsvariante (Variantenvergleich). 
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In einer allgemein verständlichen, nichttechnischen Zusammenfassung werden die 
Ergebnisse der Betrachtung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie 
der wesentlichen Wechselwirkungen zusammenfassend dargestellt. 
 

•••      3.2 Auswahl von Varianten 

Aufgrund der umfangreichen bestehenden Unterlagen zur Planung der A 252 - Hafen-
querspange Hamburg, sowohl seitens der alten Linienbestimmung, aus der Vorplanung 
der ReGe im Nordkorridor als auch aus der Projektstudie der DEGES lässt sich die 
Anzahl der für die Änderung der Linienbestimmung betrachtungsrelevanten Varianten 
bereits deutlich eingrenzen. 
 
Geplant ist, innerhalb der Linienbestimmung vier Varianten zu betrachten und mitein-
ander zu vergleichen (s. auch Abb. 2). Im Nordkorridor werden zwei Varianten betrach-
tet: 
 

Nord   
Ausgehend von der Linienbestimmung 2005 ist auf jeden Fall die damals li-
nienbestimmte Nordtrasse in den erneuten Vergleich mit einzustellen. Sie 
weicht in der Lage z.T. etwas von der Linie in Abb. 1 ab, da z.B. im Bereich des 
Anschluss Ost eine Anpassung an die verlegte B 4/75 erforderlich wird. Kenn-
zeichnendes Merkmal der linienbestimmten Nordtrasse ist eine Köhlbrandque-
rung mit einer Durchfahrtshöhe von 52 m. 
 
Nord 1  
Diese Variante hat im Zuge der Vorplanungen durch die ReGe Hamburg un-
vermeidbare kostenintensive Anpassungen an die neuen planerischen Rand-
bedingungen im Nordkorridor erfahren. Dies betrifft z.B. die seitens der Schiff-
fahrt zukünftig erforderliche neue Durchfahrtshöhe der Köhlbrandbrücke von 
72 m. Außerdem ist bei dieser Variante aus Umweltschutz- und Städtebau-
gründen eine Querung des Spreehafens mit einem Tunnel vorgesehen.  

 
Im Süden sind lediglich Varianten betrachtungsrelevant, die Rücksicht nehmen auf 
zukünftig geplante Entwicklungen des Hamburger Hafens (Hafenentwicklungsgesetz). 
Da es sich bei dem Bereich Moorburg um ein Hafererweiterungsgebiet nach HafenEG 
handelt, hat die Hafenentwicklung dort ein vorrangiges öffentliches Interesse. Varian-
ten, die eine zukünftige Hafenentwicklung in dem gesamten Bereich einschränken, 
sind somit keine zumutbaren Alternativen. Zur Linienbestimmung werden im südlichen 
Korridor zwei Varianten betrachtet: 
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Süd 1 
Die Variante Süd 1 umgeht südlich die Ortslage Moorburg und das Hafenerwei-
terungsgebiet. Die Süderelbe wird in den hier erforderlichen 53 m Höhe ge-
quert. Die Variante schließt ohne Verknüpfung mit der verlegten WBR an die  
A 1 an. 
 
 
Süd 4   
Die Varianten Süd 4 wurde als Alternative zur Variante Süd 1 entwickelt, da bei 
der Variante Süd 1 erhebliche Auswirkungen auf streng geschützte Arten im 
Raum südlich von Moorburg unvermeidbar sind. Die Variante Süd 4 stellt eine 
Hochbrücke über das Hafenerweiterungsgebiet und die Süderelbe dar. Die 
Durchfahrtshöhe im Bereich des geplanten Hafenbeckens beträgt 72 m, die 
Süderelbe wird mit einer Durchfahrtshöhe von 53 m überquert. 

 
Beide Varianten sind als Fortführung der A 26 vorgesehen und wurden in dem Bereich 
Kornweide und dem Anschluss Ost an die A 1 in wesentlichen Merkmalen umweltopti-
miert. So ist eine Durchfahrung des Wohngebietes an der Kornweide als Tunnel vorge-
sehen. Der weitere Verlauf bis zur A 1 ist als Trogstrecke geplant und die Anschluss-
stelle an die A 1 wurde bezüglich ihres Platzbedarfes optimiert. Andere Querungen des 
geplanten Hafenerweiterungsgebietes z.B. mittels Tunnel, wurden innerhalb der Pro-
jektstudie aufgrund der Mehrkosten ausgeschlossen. 
 
Bezüglich einer Diagonaltrasse West wurde bereits mit der Projektstudie der DEGES 
belegt, dass sie erhebliche umweltseitige Nachteile sowie kosten- und verkehrstechni-
scher Nachteile hat und somit für eine Linienbestimmung nicht betrachtungsrelevant 
ist. 
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Abb. 2 Variantenauswahl zur Linienbestimmung 

 

•••      3.3 Geplantes Untersuchungsgebiet 

•••      3.3.1 Abgrenzung von Untersuchungskorridor en 

Ausgehend von dem Auftrag, alternativ zu einer nördlichen Ost-West-Verbindung der 
A 252 Trassierungsmöglichkeiten im Süden zu prüfen, sollen als Untersuchungsgebiet für 
die Umweltbewertung zwei Teilgebiete berücksichtigt werden. Im Norden wird das Unter-
suchungsgebiet aus der Vorplanung der ReGe Hamburg übernommen. Im Süden wird 
basierend auf der Projektstudie zur A 252 der DEGES ein Untersuchungsgebiet abge-
grenzt, mit dem prüfrelevante Trassierungskorridore aus Umweltsicht beurteilt werden 
können. In der folgenden Abbildung werden die beiden Teilgebiete dargestellt. Sie wer-
den nachfolgend als Nordkorridor und Südkorridor bezeichnet.  
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Abb. 3 Abgrenzung der Untersuchungsgebiete  

 
Der Südkorridor ist im Bereich von Moorburg deutlich aufgeweitet, um dort verschiedene 
Alternativen zur Lösung der unterschiedlichen Konfliktpotenziale berücksichtigen zu kön-
nen.  
Je nach Datenlage werden für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen Aktualisierungen 
erforderlich. Es ist geplant, den räumlichen Umfang dieser Aktualisierungen gegenüber 
den Gebietsabgrenzungen in der Abb. 2 noch weiter einzuschränken. Dies wird nach-
folgend unter Pkt. 3.6 näher erläutert.  
Unabhängig davon und von der Darstellung in Abb. 2 wird der Untersuchungsraum 
bezüglich spezieller Fragestellungen (z.B. Lärm) ggf. auch auf das erforderliche Maß 
erweitert. 
 

•••      3.4 Schutzgutbezogener Untersuchungsrahmen  

Die für die fachliche Beurteilung anzuwendenden Methoden und Bewertungsmaßstäbe 
werden aus den geltenden Gesetzen, sonstigen Rechts- und technischen Normen und 
Regelwerken und Plänen nachvollziehbar abgeleitet und dargestellt. Die methodische 
Vorgehensweise wird sich an den aktuellen Vorgaben des BMVBS (Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) orientieren, das mit den im Entwurf vorliegen-
den RUVS (Richtlinien für die Erstellung von Umweltverträglichkeitsstudien im Straßen-
bau, derzeit im Entwurfsstadium Stand März 2008) fachliche und methodische Stan-
dards für UVS im Fernstraßenbau vorgibt. 
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Die einzelnen Schutzgüter werden zur Beurteilung erheblicher Umweltauswirkungen 
des Vorhabens entsprechend der Darstellung der nachfolgenden Tabelle erfasst und 
bewertet. Bei der Bewertung werden bestehende Vorbelastungen jeweils mit berück-
sichtigt. 
 

Tab. 1 Kriterien der Schutzgutbewertung und ihre Bes timmungsmerkmale 

Schutzgut  Bestandserfassung und Bewertung 

Menschen, 
menschliche 
Gesundheit 

·  Nutzungsdarstellung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne 

·  ergänzend Siedlungsflächen anhand der Biotoptypen/Realnutzung 

·  Erholungsinfrastruktur, Bereiche mit intensiver Erholungsnutzung, siedlungsnahe 
Freiräume 

Tiere, 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt  

·  naturschutzfachliche Schutzausweisungen (geschützte Biotope, NSG, LSG u.a.) 

·  Fachplanungen Naturschutz (z.B. Landschaftsprogramm und Artenschutzpro-
gramm, Biotopverbundplanungen usw.) 

·  Biotop- und Nutzungsstrukturen im Untersuchungsraum auf der Grundlage vor-
handener Daten und ggf. kleinräumiger Nachkartierungen 

·  Vorkommen und Lebensräume streng geschützter sowie besonders geschützter 
Arten und der Ausprägung ihrer Lebensräume 

Boden ·  Geländemorphologie, Geologie, Bodenverhältnisse 

·  schutzwürdige Böden spezifischen Eigenschaften wie z.B. Biotopentwicklungs-
potenzial, Naturnähe, Archivfunktion 

Wasser ·  Grundwassernutzung, Wasserschutzgebiete 

·  Grundwasserverhältnisse (grundwassergeprägte Bereiche, Schutzwirkung der 
Deckschichten) 

·  Zustand der Oberflächengewässer 
Klima und 
Luft 

·  Gebiete mit günstigen bioklimatischen Wirkungen für bestehende Belastungen 
(Ausgleichs- und Ergänzungsräume) 

·  vorhandene Immissionsschutzvorkehrungen 
Landschaft ·  naturnahe Strukturen 

·  gliedernde und belebende Landschaftselemente 

·  kulturhistorische Elemente 

·  prägende Strukturelemente und landschaftliche Leitlinien 

·  Sichtbeziehungen 
Kultur- und 
sonstige 
Sachgüter 

·  Baudenkmale und erkannte Denkmale 

·  Bodendenkmale und archäologische Fundstellen 

·  historische Kulturlandschaftsteile 
Wechselwir-
kungen 

·  schutzgutübergreifende Funktionszusammenhänge, die durch vorhabenspezifi-
sche Auswirkungen beeinflusst werden können (z.B. Bereiche mit einer ausge-
prägten Funktionsüberlagerung = Wechselwirkungskomplexe) 
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•••      3.5 Aktualität der Datenlage in den Teilge bieten 

•••      3.5.1 Nordkorridor 

Im Zuge der Vorplanungen für eine HQS im Nordkorridor wurde von Kortemeier und 
Brokmann im Auftrag der ReGe Hamburg eine umfassende Raumanalyse erarbeitet, 
bei der sämtliche in Tabelle 1 genannten Kriterien berücksichtigt sind.  
Es erfolgte eine umfassende Datenrecherche und Aufbereitung der zur Verfügung ge-
stellten Daten. Für den Nordkorridor wurde 2007 in dem Zusammenhang eine flächen-
deckende Biotoptypenkartierung durchgeführt. 2007 wurden dort zudem erste faunisti-
sche Grundlagenerfassungen der Artengruppen Vögel und Fledermäuse durch das 
Kieler Institut für Landschaftsökologie durchgeführt und ausgewertet. Zudem wurden 
die Angaben zum Bestand geschützter Biotope im Nordkorridor einer fachlichen Über-
prüfung unterzogen und z.T. neue Abgrenzungen mit der BSU abgestimmt.  
Im Jahr 2008 wurden vertiefende faunistische Kartierungen durch die GFN durchge-
führt. Erfasst wurden Fledermäuse, Brutvögel, Rastvögel, Amphibien, Reptilien, Fische, 
Heuschrecken und Tagfalter in jeweils ausgewählten Bereichen, die jedoch alle rele-
vanten Lebensräume abdeckten. Die Untersuchungstiefe der Kartierungen war für die 
Bearbeitung eines LBP und eine artenschutzfachliche Prüfung ausgelegt.  
Insgesamt liegt somit für den Nordkorridor eine aktuelle und umfassende Datengrund-
lage und Raumanalyse vor. 
 

•••      3.5.2 Südkorridor 

Im Südkorridor liegt bereits für zahlreiche der in Tabelle 1 genannten Kriterien eine 
dem Nordkorridor vergleichbare Datenlage vor. Für die Projektstudie der DEGES und 
zuvor für die, Konzeptstudie Südliche Hafenerschließung’ der ReGe wurden die in 
Hamburg vorhandenen Daten bereits seit Frühjahr 2008 recherchiert und ausgewertet. 
 
Allerdings bestehen bei einigen Kriterien im Vergleich zur Datenlage im Nordkorridor 
noch Defizite. So liegt bislang für den Südkorridor keine aktuelle und einheitliche, flä-
chendeckende Biotoptypenkartierung vor und auch die Kenntnisse zum Vorkommen 
planungsrelevanter Tierarten im Südkorridor weisen noch Lücken auf.  
 
Zum Teil kann in einigen Bereichen auf Grundlagenerfassungen Dritter zurückgegriffen 
werden:  
 
Seitens der HPA wurden aus der laufenden Bearbeitung der Generalplanung Bahnpro-
jekte Süderelbe heraus Zwischenergebnisse der Bestandsaufnahme zur Verfügung 
gestellt. Diese Daten decken bereits im Wesentlichen den Raum Moorburg ab sowie 
weite Teile des Gebiets Hohe Schaar bis hin zur Wilhelmsburger Reichstraße im Os-
ten. Aktuell finden dort im Auftrag von HPA weitere umfassende faunistische Untersu-
chungen statt. Erfasst werden Brutvögel, Rastvögel, Fledermäuse, Heuschrecken und 
Reptilien. Die Ergebnisse sollen Ende 2009 abgeschlossen sein. Mit der HPA ist ein 
zeitnaher Austausch der Daten vereinbart.  
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Weitere Informationen stehen seitens der Planungen zur A 26 zur Verfügung. Der Lan-
desbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) hat für den Bereich westlich der 
A 7 unter anderem den vorhandenen Stand der Raumanalyse inkl. artenschutzrechtli-
cher Betrachtung zur Verfügung gestellt. Auch dort finden in diesem Jahr noch vertie-
fende faunistische Untersuchungen der Artengruppen Vögel und Amphibien statt. 
 
Auch aus den laufenden Untersuchungen zur Verlegung der Wilhelmsburger Reichs-
straße sowie der Planung der igs 2013 sind Daten für die Linienbestimmungsunterla-
gen der HQS nutzbar, so z.B. Teile der Biotoptypenkartierung, der Kartierung der ge-
schützten Biotope und der faunistischen Kartierungen. 
 
In Bezug auf die Vogelwelt liegen hinreichend aktuelle Kartierungen auch für weite 
Teile des  Raums Kornweide (2007) und Stillhorn (2008) vor, die als Datengrundlage 
ausreichend aktuell sind. 
 
Für den Südkorridor stehen keine Angaben zur Verbreitung von Altlasten und Altstand-
orten zur Verfügung, da dort noch keine begleitende Baugrunduntersuchung wie im 
Nordkorridor vorliegt. Aus Datenschutzgründen stehen die Informationen aus dem Alt-
lastenhinweiskataster der BSU nicht für die Bearbeitung der UVS zur Verfügung. Die 
Thematik kann daher nur grundsätzlich und ohne konkrete Flächenbezüge innerhalb 
der UVS behandelt werden. Im Detail muss dieses Thema bei der konkreten Entwurfs-
planung berücksichtigt werden. 
 

•••      3.6 Umfang ergänzender Untersuchungen und Unterlagen 

Um die im Südkorridor noch teilweise vorhandenen Kenntnislücken zu schließen, sind 
ergänzende Bestandaufnahmen für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen vorgesehen. 
Dazu kommen immissionsschutzrechtlich relevante Fachbeiträge. 
 
Biotoptypenkartierung  
Zur Beurteilung von Biotopverlusten ist geplant, entlang der vier o.g. Trassen Korridore 
von rd. 300 m beidseitig der geplanten Autobahn detaillierter auszuwerten und ggf. 
nachzukartieren.  
 
Das Büro Kortemeier & Brokmann wird dazu die bereits vorhandenen Daten aus aktu-
ellen Kartierungen der A 26, der Generalplanung Bahnprojekte Süderelbe und der Ver-
legung der Wilhelmsburger Reichsstraße zusammenstellen. Die Bereiche ohne aktuel-
le Kartierungen werden im Detaillierungsgrad 1:5.000 nachkartiert. Dies betrifft vor al-
len die Bereiche Kornweide, Stillhorn und Hohe Schaar. Die Codierung der Biotoptypen 
erfolgt nach dem Kartierschlüssel der Freien Hansestadt Hamburg. 
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Aktualisierung der geschützten Biotope 
In den Bereichen, in denen im Zuge der Planungen zur A 26, der Generalplanung 
Bahnprojekte Süderelbe und der Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße noch 
keine aktuelle Überprüfung und Erfassung der gem. § 28 HmbNatSchG geschützten 
Biotope sowie der Verdachtsflächen stattgefunden hat, wird die GFN (Gesellschaft für 
Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH, Kiel) diese überprüfen und die dazu 
vorliegenden Angaben aktualisieren.  
 
Faunistische Untersuchungen 
Die ergänzenden faunistischen Untersuchungen werden von der GFN (Gesellschaft für 
Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH, Kiel) durchgeführt. Die Methoden ori-
entieren sich weitgehend an den Vorgaben der HVA F-StB (TVB Landschaft). Die GFN 
wird für die Untersuchungen bei Bedarf ortskundige Fachleute aus Hamburg hinzuzie-
hen. 
Es ist beabsichtigt nur in den Bereichen ergänzende faunistische Kartierungen durch-
zuführen, die noch nicht im Zuge anderer Vorhaben in dieser Hinsicht detailliert unter-
sucht worden sind bzw. werden. Konkret ergibt sich zusätzlicher Untersuchungsbedarf 
vor allem für den Bereich Kornweide/Stillhorn. Für einzelne Artengruppen sind zudem 
im Bereich Hohe Schaar (genaue Verortung der Möwenkolonie) und Moorburg (Aktua-
lisierung der Amphibienkartierung) vertiefende Untersuchungen geplant. Der neu zu 
untersuchende Teilraum Kornweide/Stillhorn ist in der folgenden Abbildung dargestellt. 
 

 

Abb. 4 Teilraum Kornweide/Stillhorn 

 
Mit den vorbereitenden Arbeiten (z.B. Datenrecherche) sowie ersten, bereits ab Früh-
jahr erforderlichen Freilanduntersuchungen wurde bereits begonnen.  
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Nachfolgend wird der geplante Umfang der ergänzenden faunistischen Untersuchun-
gen dargestellt. 
 

·  Brutvögel (Kornweide/Stillhorn) 
Aufbereitung der vorhandenen Daten; Revierkartierung in den Bereichen mit 
nicht ausreichender Datenqualität nach Standardmethodik (4 Begehungen, ggf. 
Klangattrappeneinsatz). 
 
Möwenkolonie Hohe Schaar: zweimalige flächenscharfe Erfassung der Brut-
plätze im Mai (vorbehaltlich der Begehungsgenehmigung). 
 

 
·  Fledermäuse 

Flächendeckende Kartierung der Teilflächen Stillhorn und Kornweide auf 3 Ü-
bersichtsbegehungen. Zusätzlich werden auf 4 Teilflächen vertiefende Untersu-
chungen (v.a. potenzielle Flugstraßen im Bereich von Gewässerquerungen o-
der Gehölzen) durchgeführt. Im Nahbereich (ca. 50 Korridor) um die neue Tras-
se finden gezielte Quartiersuchen (Baumquartiere) statt. Im Sommer werden 
darüber hinaus während der „Schwärmphasen“ vor Sonnenaufgang Kontrollen 
durchgeführt. 
 

 
·  Amphibien 

Südlich des Spülfelds Moorburg ist aufgrund der potenziellen Betroffenheit 
durch die Südvariante eine Aktualisierung der vorhandenen Amphibienkartie-
rung (v.a. LUTZ 2005, 2006) in den Feuchtbrachen nördlich und südlich des 
Fürstenmoordamms geplant.  
Ebenso kartiert werden die potenziellen Laichgewässer im Raum Kornweide 
(nördlich und südlich der Straße) sowie Stillhorn. Hierzu sind jeweils mindes-
tens 4 Begehungen vorgesehen. 

 
 
·  Libellen 

Im Raum Stillhorn und Kornweide werden die vorhandenen geeigneten Gewäs-
serkomplexe und Gräben an 6 Terminen auf Libellenvorkommen überprüft. Im 
Landlebensraum jagende Individuen werden ebenfalls erfasst.  

 
 
Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange 
Die vorhabensbedingten artenschutzrechtlich relevanten Auswirkungen werden in ei-
nem separaten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag beschrieben und in Bezug auf die 
genehmigungsrechtlichen Konsequenzen geprüft. Die Ergebnisse werden in der UVS 
dargestellt und berücksichtigt. Als methodische Grundlage wird die „Handreichung Ar-
tenschutz HH“ der BSU herangezogen.   
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Prüfung der FFH-Verträglichkeit 
Aufgrund der Nähe zum FFH-Gebiet DE 2526-302 „NSG Heuckenlock und NSG 
Schweenssand“ wird für die beiden Südvarianten in einer FFH-Vorprüfung beurteilt, ob 
sie zu erheblichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes führen können. Die grund-
sätzliche Verträglichkeit einer neuen Süderelbequerung mit den FFH-Gebieten an der 
Elbe (relevant: wandernde Fisch- und Rundmaularten) wurde bereits im Zuge der Vor-
planungen im Nordkorridor durch das Kieler Institut für Landschaftsökologie beurteilt. 
Unter der Voraussetzung, dass beim Bau einer neuen Brücke über den Köhlbrand 
spezielle Schutzmaßnahmen eingehalten werden, ist eine FFH-Verträglichkeit gege-
ben. Dies kann analog auf einen Brückenneubau im Bereich der Kattwykbrücke über-
tragen werden.     
 
Gutachten zur Luftschadstoffbelastung 
Mit einer luftschadstofftechnischen Untersuchung der Immissionen wird der Anteil der 
neu gebauten Straße an der Luftverunreinigung (Zusatzbelastung) unter Berücksichti-
gung bekannter Vorbelastungen ausgewiesen und die Gesamtbelastung mit den Beur-
teilungs- und Prüfwerten verglichen. Dabei wird geprüft, ob die durch den Straßenver-
kehr verursachten Schadstoffemissionen die Luftkonzentrationen der Schadstoffe (Im-
missionen) unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung in 
gesetzlich unzulässigem Maße erhöhen.  
Es erfolgt eine Betrachtung der verkehrsrelevanten Schadstoffe NO2 und PM10. Für 
diese Luftschadstoffe wird ein Vergleich der errechneten Immissionen mit den Beurtei-
lungsmaßstäben für Luftschadstoffkonzentrationen der 22. BImSchV durchgeführt. 
Für die Prognose der Luftschadstoffbelastungen wird vom BMVBS die Anwendung des 
Merkblatts über Luftverunreinigungen an Straßen ohne Randbebauung (MLuS 02, ge-
änderte Fassung 2005) empfohlen. Ob die Anwendungsvoraussetzungen des MLuS 
bei der geplanten Linienführung vorliegen, muss noch geprüft werden. Die Varianten-
betrachtung erfolgt ggf. unter Anwendung eines Straßennetzmodells unter Berücksich-
tigung der detaillierten Straßenverläufe und einer lokal repräsentativen Windstatistik.  
 
Untersuchungen der Lärmimmissionen 
Nach § 41 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) muss beim Bau oder der we-
sentlichen Änderung einer öffentlichen Straße sichergestellt werden, dass durch Ver-
kehrsgeräusche keine schädlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden. Bauli-
che Nutzungen sind durch aktive bzw. passive Lärmschutzmaßnahmen zu schützen.  
Im Rahmen eines lärmtechnischen Gutachtens werden evtl. Überschreitungen der 
Grenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV, der Orientierungswerte der DIN 18005 sowie 
ggf. weiteren vorsorgeorientierten Beurteilungsgrundlagen untersucht und erforderliche 
Schutzmaßnahmen abgeleitet. Die Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens fin-
den in der UVS Berücksichtigung.  
Die Verkehrslärmemissionen und die Verkehrslärmimmissionen sind gemäß § 3 der 
Verkehrslärmschutzverordnung zu berechnen. Die Methoden für die Berechnung des 
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Straßenlärms ergeben sich aus Anlage 1 der Verkehrslärmschutzverordnung sowie 
aus den "Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen" (RLS-90). 
 

4.0 Planungsraumanalyse zur Charakterisierung  
der Untersuchungskorridore 

Im Rahmen der Projektstudie A 252 – Hafenquerspange der DEGES wurden vorhan-
dene Fachplanungen und Schutzgebietsausweisungen ausgewertet und die wesentli-
chen raumbedeutsamen Werte und Funktionen schutzgutbezogen abgebildet. Dem 
Zweck der Projektstudie angemessen entsprachen Bearbeitungsmaßstab und Detaillie-
rungsgrad dabei im Prinzip dem Flächennutzungsplan. 
 
Teilweise wurden bereits innerhalb der Projektstudie ergänzende gutachterliche Be-
wertungen vorgenommen, z.B. bezüglich der Schutzwürdigkeit von Böden.  
 
Aus der Projektstudie werden nachfolgend für das Scoping zur Linienbestimmung die 
wesentlichen Charakteristika des Planungsraumes beschrieben und dargestellt (s. da-
zu auch die Anlagen 1 und 2). 
 

•••      4.1 Nutzungsstrukturen 

Im Nordkorridor wird der westliche Teil vom Hafengebiet beherrscht, in dem neben den 
Hafen-, Industrie- und Gewerbeanlagen die offenen Wasserflächen des Köhlbrands 
und die angeschlossenen Hafenbecken große Flächen einnehmen. Außerdem befin-
den sich dort verschiedene Ver- und Entsorgungsanlangen wie z.B. das Klärwerk Dra-
denau in Waltershof, die Müllverwertungsanlage sowie Abspannwerke. Das gesamte 
Teilgebiet wird von den Gleisanlagen der Hafenbahn durchzogen. Darüber hinaus be-
finden sich im Südwesten und im Norden großflächige Hafenbahnhofsgelände. Der 
östliche Teilbereich des Nordkorridors wird vom nördlichen Siedlungsrand Wilhelms-
burgs und dem Spreehafen geprägt. Im Anschluss an die nördlichen Wohngebiete von 
Wilhelmsburg-Rotehaus erstrecken sich ausgedehnte Grünstrukturen und Kleingarten-
anlagen sowie kleinere Gewerbegebiete.  
Im Südkorridor sieht die Nutzungsstruktur prinzipiell ähnlich aus. Sehr große Bereiche 
werden von Hafenflächen eingenommen. Dies gilt z.B. für den gesamten Bereich der 
Hohen Schaar mit den Raffineriegeländen und auch das Containerterminal Altenwer-
der (CTA). Im Südwesten sind im Umfeld der A 7 weitere Gewerbegebiete und Ver- 
und Entsorgungsanlagen (z.B. Abspannwerke) angesiedelt. Wohnnutzungen konzent-
rieren sich auf die Ortslage Moorburg und den Wilhelmsburger Süden. Im Bereich von 
Moorburg sind große Spülfeldflächen der HPA vorhanden. Ein Teil der verbleibenden 
Restflächen im Bereich Wilhelmsburger Süden / Kornweide, im Umfeld von Moorburg 
und auch westlich der A 7 wird noch landwirtschaftlich genutzt. Im Übrigen prägen ins-
besondere südlich von Moorburg ungenutzte Brach- und Hochstaudenflächen und Ge-
hölzstrukturen die Landschaft. Südlich von Moorburg gibt es eine Konzentration hoch-
wertiger und gesetzlich geschützter Biotope bzw. Biotopkomplexe. 
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Abb. 5 Blick von Westen in den Nordkorridor, im Vord ergrund der Finkenwerder Knoten mit 
der Anschlussstelle Waltershof an der Bundesautobah n A 7 (Oktober 2008, Quelle 
BSU) 

 

  

Abb. 6 Blick von Westen auf den Südkorridor, im Vord ergrund die Bundesautobahn A 7 mit 
der Anschlussstelle Moorburg (Oktober 2008, Quelle BSU) 
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•••      4.2 Schutzausweisungen und Fachplanungen  

•••      4.2.1 Natura 2000-Gebiete  

Die Süderelbe ist im Osten des Südkorridors als FFH-Gebiet ausgewiesen (DE-2526-
305 „Hamburger Unterelbe“). Zusammen mit den ebenfalls als FFH-Gebiet ausgewie-
senen Naturschutzgebieten „Heuckenlock“ und „Schweenssand“ (DE 2526-302) ist dort 
ein Schutzgebietskomplex von herausragender ökologischer Bedeutung vorhanden. 
Für das europäische ökologische Netz „NATURA 2000“ stellt die Elbe insgesamt eine 
obligate und damit bedeutende Wanderstrecke für eine Reihe von Fisch- und Neunau-
gen-Arten dar, die als Erhaltungsziele in stromaufwärts gelegenen FFH-Gebieten im 
gesamten Einzugsbereich der Elbe gemeldet sind. So zieht ein Teil der Individuen, die 
den Querungsbereich an der Süderelbe passieren, über einen Fischaufstieg am Wehr 
Geesthacht bis an die deutsch-tschechische Grenze, wo ihnen der weitere Aufstieg 
zurzeit verwehrt wird. Die nächstgelegenen FFH-Gebiete an der Elbe stromabwärts, in 
denen Fische und/oder Neunaugen als Erhaltungsziele gemeldet sind, finden sich 
stromabwärts im Bereich des Mühlenberger Lochs (FFH-Gebiet DE 2424-302 Komplex 
NSG Neßsand und LSG Mühlenberger Loch sowie FFH-Gebiet DE 2424-303  Rapfen-
schutzgebiet Hamburger Stromelbe). 
 

•••      4.2.2 Naturschutzgebiete 

Im Nordkorridor sind keine Naturschutzgebiete vorhanden. Im Osten des Südkorridors 
befinden sich an der Elbe die Naturschutzgebiete „Heuckenlock“ und „Schweenssand“, 
auf die bereits unter dem Punkt Natura-2000-Gebiete verwiesen wurde. Es handelt 
sich um naturnahe Elbauenflächen. 
 

•••      4.2.3 Naturdenkmale 

Im Nordkorridor sind keine Naturdenkmale vorhanden. Im Südkorridor befindet sich im 
Wilhelmsburger Süden das Naturdenkmal „Callabrack“, ein kleines nährstoffreiches 
Stillgewässer.  
 

•••      4.2.4 Landschaftsschutzgebiete 

Im Nordkorridor befinden sich keine festgesetzten Landschaftsschutzgebiete (LSG). 
Allerdings ist der Bereich der Wilhelmsburger Dove-Elbe mit angrenzenden naturnahen 
Ufer- und Gehölzstrukturen im Landschaftsprogramm als landschaftsschutzwürdiger 
Bereich gekennzeichnet. Mit dem Südkorridor werden mehrere Landschaftsschutzge-
biete teilweise erfasst: 

·  LSG Moorburg, 
·  LSG Neugraben, 
·  LSG Vahrendorf Forst (Haake), Heimfeld, Eissendorf und Marmsdorf und   
·  LSG Neuland. 
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Darüber hinaus werden auch im Südkorridor weitere Bereiche als landschaftsschutz-
würdige Bereiche gekennzeichnet, z.B. der Bereich Kornweide westlich der BAB A1 
und die Marschbereiche östlich der BAB A1 bei Stillhorn und auch weitere Bereiche 
südlich Moorburg zwischen der Moorburger Landscheide und dem Fürstenmoordamm. 
 
 

•••      4.2.5 Geschützte Biotope 

Sowohl im Norkorridor als auch im Südkorridor sind eine Reihe nach § 28 Hamburgi-
schem Naturschutzgesetz (HamNatSchG) geschützte Biotope vorhanden. Im Nordkorri-
dor wurden die Biotope im Zuge der Vorplanungen der ReGe Hamburg durch das Kieler 
Institut für Landschaftsökologie flächendeckend überprüft, teilweise nachkartiert und mit 
der BSU abgestimmt. Hervorzuheben sind für den Nordkorridor vor allem Wattflächen im 
Spreehafen. Im Südkorridor liegt noch keine flächendeckende adäquate Datengrundlage 
vor. Neben den offiziellen Angaben aus dem Biotop- und Artenkataster der BSU wurde 
jedoch im Zuge der Generalplanung Hafenbahn Süderelbe im Auftrag von HPA durch das 
Büro Leguan für Teilbereiche des Südkorridors, insbesondere des Bereichs Moorburg, 
eine erste Überprüfung der geschützten Biotope vorgenommen. Zudem ist mit den Unter-
suchungen zur A 26 vor allem für die Teilbereiche westlich der A 7 und auch für einige 
Flächen östlich angrenzend zur A 7 der Schutzstatus überprüft worden. Die aktuellen  
Überprüfungen führen in Teilbereichen zu Abweichungen von den offiziellen Angaben der 
BSU (tlw. kommen schutzwürdige Flächen hinzu, tlw. wurde der von der BSU angegebe-
ne Schutzstatus nicht bestätigt). Kenntnislücken bestehen noch im Bereich der Hohen 
Schaar und im Bereich Kornweide/Stillhorn. 
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Abb. 7 Kenntnisstand zu nach § 28 HmbNatSchG geschüt zten Biotopen im Raum Moorburg 
(Quelle: Zwischenergebnisse aus Untersuchungen der Generalplanung Bahnprojekte 
Süderelbe von HPA und der Ingenieurgemeinschaft Bahnp rojekte Süderelbe), unmaß-
stäblich 

 

•••      4.2.6 Artenschutz 

Aus den nach EU- und Bundesrecht geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen 
können sich ggf. Hindernisse für die Zulassung eines Vorhabens ergeben. Zur Berück-
sichtigung der artenschutzrechtlichen Belange sind daher umfangreiche Prüfschritte 
erforderlich. Um dem erforderlichen Umfang gerecht zu werden, erfolgt die Prüfung der 
artenschutzrechtlichen Belange in einem gesonderten artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag zur UVS, der durch das Kieler Institut für Landschaftsökologie und die GFN bear-
beitet wird.  
Als artenschutzrechtlich besonders bedeutsamer Bereich im Nordkorridor ist der 
Spreehafen zu nennen. Im Südkorridor haben der Süden von Moorburg, die Raffinerie-
gelände auf der Hohen Schaar (Möwenkolonie) und der Bereich Kornweide und östlich 
der A 1 eine besondere artenschutzrechtliche Relevanz. Innerhalb der UVS werden die 
wesentlichen Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung innerhalb der Darstellun-
gen und Erläuterungen zu den Schutzgütern Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 
berücksichtigt. 
 



A 252 – Hafenquerspange Hamburg 

Tischvorlage zum Scoping-Termin 20 

 

 

 

Abb. 8 Nordkorridor: Blick vom Berliner Ufer Richtu ng Potsdamer Ufer (links) und Spandauer 
Ufer (rechts), als glatte Spiegelfläche erkennbar s ind die Wattflächen im Hafenbecken  
(Mai 2007) 

 

Abb. 9 Südkorridor: Naturnahe, gesetzlich geschützte  Biotopkomplexe südlich von Moorburg, 
Röhrichte und feuchte Hochstaudenfluren (Juni 2008)  
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Abb. 10 Südkorridor: Raffineriegelände im Bereich Ho he Schaar mit Möwenkolonie (Möwen auf 
dem Bild z.T. erkennbar auf den Gleisen und den Bel euchtungsmasten, Juni 2008) 

 

•••      4.2.7 Wasserschutzgebiete 

Im Nordkorridor sind keine Wasserschutzgebiete vorhanden. Im Südkorridor liegen Teile 
des Wasserschutzgebietes (WSG) „Süderelbmarsch/Harburger Berge“ mit den Schutz-
zonen II und III südwestlich der Anschlussstelle Moorburg. Im Umfeld der Anschluss-
stelle Moorburg befinden sich Brunnen des Wasserwerkes Süderelbmarsch. Ein Was-
serschutzgebiet ist in den Bereichen die das Untersuchungsgebiet erfasst jedoch nicht 
ausgewiesen. 
 

•••      4.2.8 Überschwemmungsgebiete, Hochwassersc hutz 

Der Hafen und auch Wilhelmsburg gehörten ursprünglich zum Überschwemmungsge-
biet der Elbe und gehören zum Gefährdungsbereich potenzieller Sturmfluten. Dadurch 
kommt dem Hochwasserschutz in Hamburg eine besondere Bedeutung zu. Wilhelms-
burg, Moorburg und die westlich der A 7 gelegenen Ortsteile werden durch Deichanla-
gen geschützt. Viele Bereiche im Hamburger Hafen sind zudem durch Polder gegen 
Hochwasser geschützt (s. folgende Abb.) oder künstlich sehr stark aufgehöht. 
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Abb. 11 Ausschnitt aus dem Bauprogramm Hochwassersc hutz Hamburg 2007  
(Quelle: FHH,  LANDESBETRIEB STRAßEN, BRÜCKEN UND GEWÄSSER 2007) 

 
 

•••      4.2.9 Landschaftsplanung und naturschutzfa chliche Fachkonzeptionen 

Landschaftsprogramm 
Das Landschaftsprogramm (LaPro, Stand November 2006) definiert konkret für Wil-
helmsburg als Ziel die Verbesserung der Umweltsituation und der Freiraumqualität. 
Dies soll vor allem durch ein stärkeres Heranführen des Stadtteils an seine naturräum-
lichen Ursprünge, an Elbe und Reiherstieg und durch Herstellung verbesserter Bezüge 
zwischen Wilhelmsburg-Ost und den übrigen Flächen erreicht werden. Für die Stadttei-
le Hausbruch und Moorburg definiert das Landschaftsprogramm unter Berücksichti-
gung weiterer Hafenentwicklungen „eine schonende Entwicklung, die die erhaltenen 
landschaftlichen Qualitäten – vor allem entlang der Geestkante – einbezieht, sowie 
eine Minderung der Umweltbelastungen und –beeinträchtigungen.[…] Zudem ist ent-
lang des Moorburger Hauptdeiches ein Grünzug mit Anschluss an die Süderelbe im 
Plan enthalten. Mit dieser Darstellung ist beabsichtigt, von Harburg aus einen grünge-
führten Anschluss an die Süderelbe freizuhalten“. 
Entlang der Moorburger Landscheide südlich von Moorburg verläuft zudem der 2. Grü-
ne Ring Hamburgs. Er stellt als Ost-West-Radwegeverbindung eine sehr wichtige Ver-
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bindungsachse zwischen Harburg und Heimfeld und der Marsch dar und kennzeichnet 
zugleich das Potenzial in diesem Bereich für eine biotopvernetzende und erholungs-
wirksame Landschaftsentwicklung. 
 
Artenschutzprogramm 
Das Artenschutzprogramm (APro, Stand November 2006) ist ein Fachprogramm des 
Naturschutzes. Es ist integrierter, aber zugleich eigenständiger Teil des Landschafts-
programms. Die Zielsetzungen des Arten- und Biotopschutzes sind im Artenschutzpro-
gramm flächendeckend für verschiedene Biotopentwicklungsräume zusammengefasst 
worden. Speziell gekennzeichnet sind für die Biotopvernetzung bedeutsame Verbin-
dungsbiotope. Für das Untersuchungsgebiet sind hier z.B. einige Bahnlinien aufgrund 
der mageren Böschungen und Säume dargestellt. Aber auch Tidegewässer sowie das 
Kanalsystem in Wilhelmsburg haben in dieser Hinsicht eine besondere Bedeutung. 
 
Landschaftsrahmenplan Wilhelmsburg 
Der Landschaftsrahmenplan Wilhelmsburg stammt aus dem Jahr 1983. Er ist behör-
denverbindlich, seine Aussagen sind jedoch im Wesentlichen überholt, weshalb er im 
Rahmen der UVS nicht weiter berücksichtigt wird. 
 
Entwurf der Fachkonzeption Biotopverbund Wilhelmsburg 
Für den Stadtteil Wilhelmsburg befindet sich die Fachkonzeption für eine Biotopver-
bundplanung noch im Aufbau. Vom Amt für Natur- und Ressourcenschutz der BSU 
wurde ein erster Entwurf (Stand: Juli 2007) zur Verfügung gestellt. Kernflächen der 
Biotopverbundplanung befinden sich teilweise im Südkorridor. Bereiche mit besonde-
ren Biotopverbundfunktionen sind vor allem die Elbe mit den angeschlossenen Tide-
gewässern und außerdem z.B. auch der Bereich der Wilhelmsburger Dove-Elbe und 
der Grünzug am Ernst-August-Kanal.  
 
„Unser Grünes Wilhelmsburg“ 
Als eine Initiative der Hamburger Naturschutzverbände hat die „Arbeitsgemeinschaft 
Grünes Wilhlemsburg“ das Konzept „Unser Grünes Wilhelmsburg“ entwickelt, bei dem 
die Entwicklung von Natur und Landschaft der Elbinsel im Vordergrund steht. In dem 
Konzept werden Perspektiven für eine zukünftige Entwicklung von Grünstrukturen, 
Biotopkomplexen und Biotopverbundachsen aufgezeigt. 
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•••      4.2.10 Stadtentwicklung und Hafenplanung  

Sowohl im Nordkorridor als auch im Südkorridor sind ganz besondere Interessensbe-
reiche im Hinblick auf eine zukünftige Stadt- und Hafenentwicklung von Hamburg vor-
handen. Daher werden nachfolgend nicht nur die planerischen Vorgaben der Flächen-
nutzungsplanung und Hafenplanung berücksichtigt, sondern auch darüber hinaus ge-
hende, wesentliche Zielsetzungen / Projekte, insbesondere im Hinblick auf das Städte-
bauliche Leitbild „Sprung über die Elbe“ dargestellt.  
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Freien und Hansestadt Hamburg regelt als Pla-
nungsinstrument die Flächennutzung für die Stadt Hamburg mit Ausnahme des Hafenge-
bietes. Für den Bereich des Hafens stellt der FNP wesentliche Planungsabsichten ledig-
lich nachrichtlich dar. Wesentliche Darstellungen sind die Wohngebiete von Wilhelmsburg 
mit dazugehörigen Grünflächen und Kleingartenanlagen und Gewerbegebiete im Stadtteil 
Hausbruch.  
 
Hafenentwicklungsplan 
Der Hamburger Hafen hat für die Metropolregion Hamburg sowie die gesamte nord-
deutsche Region eine herausragende wirtschaftliche Funktion. Durch das Hafenent-
wicklungsgesetz (HafenEG) wird die Entwicklung des Hamburger Hafens als Univer-
salhafen geregelt. Durch das Gesetz sowie durch Hafenplanungsverordnungen nach 
§§ 4ff. HafenEG werden im Hafenentwicklungsplan für den Hamburger Hafen die Ha-
fengebietsgrenze, Nutzungszonen sowie Erweiterungsgebiete festgelegt. Eine wesent-
liche Planungsvorgabe ist in diesem Zusammenhang die Hafenerweiterungsfläche 
Moorburg mit den Konzepten für ein Containerterminal Moorburg (CTM) (FHH, BEHÖR-

DE FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT UND HAMBURG PORT AUTHORITY 2005: Hafenentwick-
lungsplan - Im Focus dynamischer Wachstumsmärkte, Chancen und Entwicklungspo-
tenziale des Hamburger Hafens). 
 
Räumliches Leitbild für Hamburg (Entwurf) 
Zur zukünftigen Stadtentwicklung von Hamburg gibt es neben den Vorgaben der Bau-
leitplanung zahlreiche weitere Projekte und perspektivische Planungen, mit denen 
städtebauliche und politische Ziele einer zukünftigen Entwicklung Hamburgs aufgezeigt 
werden. Diese werden zusammengefasst im strategischen Leitbild „Metropole Ham-
burg – Wachsende Stadt“, das der Hamburger Senat als Leitlinie seiner Politik be-
schlossen hat. Der im März 2007 präsentierte Entwurf für das Räumliche Leitbild kon-
kretisiert diese politischen Ziele für das Handlungsfeld der Stadtentwicklung. Dabei 
kommt der Elbinsel Wilhelmsburg als ein Schlüsselprojekt bei dem „Sprung über die 
Elbe“ eine besondere Bedeutung zu (FHH, BEHÖRDE FÜR STADTENTWICKLUNG UND 

UMWELT, Räumliches Leitbild „Wachsende Stadt – Grüne Metropole am Wasser“ Ent-
wurf, März 2007). 
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„Sprung über die Elbe“ 
Der „Sprung über die Elbe“ stellt das zentrale Projekt der zukünftigen Stadtentwicklung 
Hamburgs dar. Durch die Bündelung künftiger städtebaulicher Aktivitäten in der geo-
grafischen Mitte der Stadt soll ein „Brückenschlag“ zwischen der Hamburger City und 
dem südlich der Elbe gelegenen Bezirk Harburg gestaltet werden. Der Trittstein im 
Norden, das neue Stadtquartier HafenCity, ist bereits in Bau. In Wilhelmsburg werden 
zahlreiche neue Bauprojekte vorbereitet, bestehende Quartiere erneuert sowie innova-
tive Planungsansätze erprobt, die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) 
sowie der Internationalen Gartenschau (igs) 2013 einer breiten Öffentlichkeit präsen-
tiert werden sollen. Der gesamte Norden Wilhelmsburgs mitsamt Spreehafen und dem 
Reiherstiegviertel gehört zum Zielgebiet zukünftiger städtebaulicher Entwicklungen. 
 
Sanierungsgebiete Wilhelmsburg 
Im Norden von Wilhelmsburg befinden sich die Sanierungsgebiete S 1 Vogelhütten-
deich und S 4 Industriestraße/Mokrystraße. Ziel der Sanierung ist eine Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität im Nordwesten von Wilhelmsburg. Die Sanierungsmaß-
nahmen in beiden Gebieten stehen kurz vor dem Abschluss. Neben der Förderung von 
Wohnungsneubauten und –modernisierungen wurden Grünflächen geschaffen und 
Einrichtungen für den Gemeinbedarf modernisiert. 
Entsprechende Erneuerungskonzepte liegen auch für Teile von Wilhelmsburg-Kirchdorf 
vor, so z.B. für das Sanierungsgebiet S 3 Kirchdorf-Süd östlich der Otto-Brenner Stra-
ße nördlich der Kornweide. 
 
Internationale Bauausstellung – IBA 
In 2013 findet in Hamburg die Internationale Bauausstellung (IBA) statt. Bereits seit 
2006 laufen in diesem Zusammenhang erste Projekte und Ausstellungen. Dabei ist die 
IBA Hamburg gemäß der Tradition bisheriger Bauausstellungen weit mehr als eine 
Ausstellung im klassischen Sinne. Mit ihr werden beispielhafte Lösungen für bestehen-
de städtebauliche Probleme gesucht. Die IBA Hamburg greift zusammen mit der im 
Jahr 2013 stattfindenden Internationalen Gartenschau die Strategie des "Sprung über 
die Elbe" auf. Wesentliche Ziele der IBA im nördlichen Wilhelmsburg sind lt. Angaben 
der IBA-GmbH die Entwicklung des Spreehafens sowie des Ernst-August-Kanals zu 
Naherholungsgebieten. In dem Zusammenhang erfolgt auch der Hinweis auf die Eig-
nung der südlichen Uferbereiche des Spreehafens für Hausboote (Potsdamer Ufer und 
Berliner Ufer), mit der Einschränkung, dass der Bereich aufgrund des Hafenentwick-
lungsgesetzes nicht für Wohnnutzungen geeignet ist. Dies geht aus der vom Senat 
verabschiedeten Eignungskarte hervor (BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT 

HAMBURG 2006; Drucksache 18/3900, Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft; 
schwimmende Häuser und Hausboote sowie Stellungnahme des Senats zu dem Ersu-
chen der Bürgerschaft vom 24. November 2004 „Wohnen auf dem Wasser“ – Drucksa-
che 18/1215). 
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Internationale Gartenschau – igs 
In der Zeit von April bis Oktober 2013 wird in Hamburg die Internationale Gartenschau 
(igs) auf den Elbinseln Wilhelmsburg und Veddel stattfinden. Die igs ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Freien und Hansestadt Hamburg mit dem gärtnerischen Berufs-
stand. Gleichzeitig ist die igs ein zentraler Baustein für den „Sprung über die Elbe“. Das 
Ausstellungsgelände der igs befindet sich im geografischen Zentrum Wilhelmsburgs. 
Es erstreckt sich vom S-Bahnhof Wilhelmsburg nach Westen bis zum Veringkanal und 
südlich der Neuenfelder Straße bis zum Haulander Weg. 
 
 
 
Herford, Juni 2009 
 
Der Verfasser 
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Anlage 1:  Ausschnitt aus der Nutzungsdarstellung des Flächennutzungsplans Hamburg  

(unmaßstäblich), als blaue Umrandung die Grenze der Untersuchungskorridore 


